
 

  

Jahresabschluss, zusammengefasster 
Lagebericht und Bestätigungsvermerk 
für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 
der 
SÜSS MicroTec SE 
Garching 
 
 
 
 
 
 





A k t i v a P a s s i v a 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

€ € € €
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

63.139.657,00 62.423.676,08

B. Rückstellungen

1.884.033,39 1.547.148,56

82.589.653,21 78.908.028,79
C. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen

60.443.022,61 45.980.892,18

42.102.824,40 30.296.939,93

C. Rechnungsabgrenzungsposten 774.235,39 746.748,10

125.466.713,00 109.951.716,82 125.466.713,00 109.951.716,82

SÜSS MicroTec SE
Garching

Bilanz zum 31. Dezember 2020





2020 2019 
€ €

15. Ergebnis nach Steuern 1.081.360,51 -18.346.285,63

17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 715.980,92 -18.535.937,95

20. Bilanzgewinn 715.980,92 0,00

SÜSS MicroTec SE
Garching

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020









 















 







 

Gesellschaft

Sitz der

Gesellschaft

Anzahl 

Stimmrechte

Gesamtstimm-

rechtsanteile

Datum der

Veränderung

über-/

unterschrittene

Schwelle

Lupus alpha Investment S.A. Senningerberg, Luxemburg - 0% 01.01.2020 5%

Lupus alpha Investment GmbH Frankfurt, Deutschland 1.000.000         5,23% 01.01.2020 5%

Dimensional Holdings Inc. Austin, Texas, USA 565.745            2,96% 10.02.2020 3%

Gerlin N.V. / Luxempart Pipe SARL Maarsbergen, Niederlande 2.546.865         13,32% 13.02.2020 10%

Luxunion S.A. / Luxempart Pipe SARL / Gerlin N.V. Leudelange, Luxemburg 2.546.865         13,32% 13.02.2020 10%

Teslin Capital Management BV / Luxempart Pipe SARL / Gerlin N.V. Maarsbergen, Niederlande 2.546.865         13,32% 13.02.2020 10%

Luxunion S.A. / Luxempart Pipe SARL /Gerlin N.V. Leudelange, Luxemburg 2.868.961         15,01% 24.03.2020 15%

Gerlin N.V. / Luxempart Pipe SARL Maarsbergen, Niederlande 2.868.961         15,01% 24.03.2020 15%

Teslin Capital Management BV / Luxempart Pipe SARL / Gerlin N.V. Maarsbergen, Niederlande 2.868.961         15,01% 24.03.2020 15%

Dimensional Holdings Inc. Austin, Texas, USA 573.605            3,00% 19.05.2020 3%

Lupus alpha Investment GmbH Frankfurt, Deutschland 952.540            4,98% 08.07.2020 5%

Dimensional Holdings Inc. Austin, Texas, USA 458.389            2,40% 13.08.2020 3%

Dimensional Holdings Inc. Austin, Texas, USA 590.453            3,09% 24.08.2020 3%

Janus Henderson Group plc Saint Helier, Jersey 957.823            5,01% 27.11.2020 5%

Janus Henderson Group plc Saint Helier, Jersey 954.956            4,9957% 11.12.2020 5%

Luxunion S.A. / Luxempart S.A. / Gerlin N.V.

Maarsbergen, Niederlande / 

Leudelange, Luxemburg / 

Maarsbergen, Niederlande 2.868.961         15,01% 16.12.2020 15%

Meldungen 2021:

Lupus alpha Investment GmbH Frankfurt, Deutschland 542.500            2,84% 18.01.2020 3%

Gesellschaft

Sitz der

Gesellschaft

Anzahl 

Stimmrechte

Datum der 

letzten

Veränderung Anteilsbesitz

Dimensional Holdings Inc. Austin, Texas, USA 590.453            24.08.2020 3,09%

Lupus alpha Investment GmbH Frankfurt, Deutschland 952.540            08.07.2020 4,98%

Janus Henderson Group plc Saint Helier, Jersey 954.956            11.12.2020 4,9957%

Kempen Oranje Participarties N.V. Amsterdam, Niederlande 956.019            14.02.2018 5,001%

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Frankfurt, Deutschland 2.867.378         18.10.2019 15,0002%

Luxunion S.A. / Luxempart S.A. / Gerlin N.V.

Maarsbergen, Niederlande / 

Leudelange, Luxemburg / 

Maarsbergen, Niederlande 2.868.961         24.03.2020 15,01%

















 

 



Vergleich Gesamtjahreszahlen 2020 – Prognose 2020 

Unternehmensentwicklung im Jahr 2020 

*Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir im Nachfolgenden für männliche, weibliche und diverse in unserem
Unternehmen beschäftigte Personen einheitlich den Begriff „Mitarbeiter“.



In Mio. € 

Wertaufholungen/Sonderabwertungen auf Vermögenswerte der 
Produktlinien Laser und Scanner 

Schließungskosten enthalten in den Umsatzkosten 

Schließungskosten enthalten in den Vertriebs-, Verwaltungs- und 
Entwicklungskosten 





Lithografie 

In Mio. € 

 



Bonder 

In Mio. € 

Fotomasken-Equipment 

In Mio. € 



Mikrooptik 

In Mio. € 



Auftragseingang 

Umsatzerlöse 





 









2020 2019 Änderung in %

Jahresüberschuss / 

Jahresfehlbetrag
716 -18.536 19.252 --

Eigenkapital 63.140 62.424 716 1%

Bilanzsumme 125.467 109.952 15.515 14%

EK Quote in % 50% 57%

Anlagevermögen 82.590 78.908 3.682 5%

…% der Bilanzsumme 66% 72%

Umlaufvermögen 42.877 31.044 11.833 38%

…% der Bilanzsumme 34% 28%

Gesellschaft
SMT SE (HGB)







1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

3. Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten

> www.suss.com 

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und
Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung



7. Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

•

•

•

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen

9. Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots
mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind



www.suss.com > Investor Relations > Corporate Governance 

www.suss.com > Investor Relations > 
Veröffentlichungen 





Dr. Franz Richter

Vorstandsvorsitzender CEO

2019 (100%) 2020 (100%) 2020 (min) 2020 (max)

Festvergütung 400.000,00           400.000,00           400.000,00          400.000,00           

Nebenleistungen (fix)
1) 34.060,44             34.307,52             34.307,52            34.307,52             

Aufwand für Altersversorgung - - - - 

Summe 434.060,44          434.307,52          434.307,52          434.307,52          

Einjährige variable Vergütung (A) 
2) 140.000,00           140.000,00           - 280.000,00           

   davon Investition in SÜSS MicroTec -Aktien 
3) 70.000,00             70.000,00             - 140.000,00           

Mehrjährige variable Vergütung 2020 - 2022 (B) 
2) 60.000,00             60.000,00             - 120.000,00           

Summe 634.060,44          634.307,52          434.307,52          834.307,52          

Versorgungsaufwand - - - - 

Gesamtvergütung 634.060,44          634.307,52          434.307,52          834.307,52          

Gewährte Zuwendungen

1) enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung

Geldwerter Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale

Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
2) Variable Vergütung  (einjährig und mehrjährig) maximal 100% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres
3) Für die im Rahmen der variablen Vergütung (nach Abzug persönlicher Steuern) erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren



Oliver Albrecht

Finanzvorstand CFO

Eintritt: 18.11.2019 (bis 17.04.2020 Interim)

2019 (100%) 2020 (100%) 2020 (Min) 2020 (Max)

Festvergütung 53.300,00            356.452,27                356.452,27           356.452,27           

Nebenleistungen (fix)
1) - 16.920,77                  16.920,77             16.920,77             

Aufwand für Altersversorgung - - - - 

Summe 53.300,00            373.373,04               373.373,04           373.373,04          

Einjährige variable Vergütung (A) 
2) - 74.016,39                  - 148.032,79           

   davon Investition in SÜSS MicroTec -Aktien 
3) - 37.008,20                  - 74.016,39             

Mehrjährige variable Vergütung 2020 - 2022 (B) 
2) - 31.721,31                  - 63.442,62             

Summe 53.300,00            479.110,74               373.373,04           584.848,45          

Versorgungsaufwand - - - - 

Gesamtvergütung 53.300,00            479.110,74               373.373,04           584.848,45          

Gewährte Zuwendungen

1) enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung

Geldwerter Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale

Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
2) Variable Vergütung  (einjährig und mehrjährig) maximal 100% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres
3) Für die im Rahmen der variablen Vergütung (nach Abzug persönlicher Steuern) erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren

Dr. Franz Richter Oliver Albrecht

Finanzvorstand CFO

2019 2020 2019 2020

Festvergütung 400.000,00          400.000,00          53.300,00            356.452,27          

Nebenleistungen (fix) 1) 34.060,44             34.307,52             - 16.920,77             

Aufwand für Altersversorgung - - - - 

Abfindungszahlungen - - - 

Summe 434.060,44          434.307,52          53.300,00            373.373,04          

Einjährige variable Vergütung (A) 2) 105.725,00          256.486,50          135.601,47          

   davon Investition in SÜSS MicroTec -Aktien 3) 52.862,50             128.243,25          - 67.800,73             

Mehrjährige variable Vergütung 2020 - 2022 (B) 2) 14.904,23             118.500,00          63.442,62             

Summe 554.689,67          809.294,02          53.300,00            572.417,13          

Versorgungsaufwand - - - - 

Gesamtvergütung 554.689,67          809.294,02          53.300,00            572.417,13          

Zufluss

Vorstandsvorsitzener CEO

Eintritt: 18.11.2019 (bis 17.04.2020 

Interim)

1) enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung

Geldwerter Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale

Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
2) Variable Vergütung  (einjährig und mehrjährig) maximal 100% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres
3) Für die im Rahmen der variablen Vergütung (nach Abzug persönlicher Steuern) erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren



in €

in €

































sehr gering gering mittel hoch sehr hoch vertretbar moderat bedeutend schwerwiegend bestandsgefährdend

0% bis <=5% <5% bis <=10% <10% bis <=25% <25% bis <=50% <50% bis <=100%

0 € bis 

<=20 Tsd. € 

<20 Tsd. € bis 

<=500 Tsd. € 

<500 Tsd. € bis 

<=2 Mio. € 

<2 Mio. € bis 

<=10 Mio. € 

<10 Mio. € bis 

<=20 Mio. € 

Gesamtwirtschaftliche Risiken

Negative Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen x x

Entwicklungsspezifische Risiken

Ungenügende Innovationsfähigkeit, Verlust der technischen 

Kompetenz, verfehlte Entwicklungsprojekte 
x x

Personalengpässe im Bereich Forschung und Entwicklung x x

Operative Risiken

Zu lange Lieferzeiten aufgrund von Personalengpässen in 

Produktion und produktionsnahen Bereichen 
x x

Umsatzeinbußen bei Fotomasken-Equipment aufgrund der 

Abhängigkeit von wenigen Großkunden 
x x

Länderspezifisches Risiko China (Handelsbeschränkungen) x x

Abhängigkeit von Schlüssellieferanten x x

Qualitätsmängel bei Zulieferteilen x x
Umsatzausfälle aufgrund von Lieferverschiebungen durch 

feuerbedingte Betriebsunterbrechnung
x x

IT-Risiken

Datensicherheit x x

x x

Eintrittswahrscheinlichkeit Auswirkung

Risiken, die sich durch die  Ausbreitung des "COVID-19"-Virus und 

Mutationen ergeben könnten



Der weltweite Umsatz mit Halbleitern 











 

  

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die SÜSS MicroTec SE 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 

ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS 

PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben den Jahresabschluss der SÜSS 
MicroTec SE, Garching, — bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den, — geprüft.  

Darüber hinaus haben wir den zusam-
mengefassten Lagebericht der SÜSS 
MicroTec SE für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ge-
prüft. Die unter „Sonstige Informationen“ ge-
nannten Bestandteile des zusammengefassten 
Lageberichts haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht in-
haltlich geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und 
vermittelt der beigefügte zusammen-
gefasste Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser zusammengefasste 

Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum zusammengefassten 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt der unter „Sonstige Informa-
tionen“ genannten Bestandteile des 
zusammengefassten Lageberichts.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts geführt hat. 

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des zusammengefassten Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-
Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 
Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANT-
WORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt.  



 

 

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 
Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine ver-
botenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum zu-
sammengefassten Lagebericht zu dienen. 

BESONDERS WICHTIGE 
PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind 
solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unse-
rer Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungs-
urteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Wir haben folgenden Sachverhalt als besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalt identifiziert: 

BEWERTUNG DER ANTEILE AN DER SUSS 
MICROTEC INC. SOWIE DER AN DIESE 
GEWÄHRTEN AUSLEIHUNGEN  

Sachverhalt 

Im Jahresabschluss der SÜSS MicroTec SE zum 
31. Dezember 2020 sind die Anteile an der SUSS 
MicroTec Inc., Corona, USA, mit einem 
Buchwert in Höhe von EUR 17,0 Mio. bewertet. 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden außerplan-
mäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an 
der SUSS MicroTec Inc. in Höhe von 
EUR 1,8 Mio. vorgenommen. An die SUSS 
MicroTec Inc. sind außerdem zum Stichtag 
31. Dezember 2020 langfristige Darlehen in 
Höhe von USD 3,0 Mio. ausgereicht. Der 
Buchwert beträgt EUR 2,4 Mio. 

Die Beurteilung der Werthaltigkeit von Anteilen 
an verbundenen Unternehmen und Ausleihun-
gen an verbundene Unternehmen verlangt eine 
Vielzahl von Ermessensentscheidungen und Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter. Grund-
lage der Beurteilung der Werthaltigkeit dieser 
Vermögensgegenstände sind die zukünftigen 

Zahlungsströme, die sich aus den Planungs-
rechnungen für die verbundenen Unternehmen 
für die Jahre 2021 bis 2025 sowie aus der daraus 
abgeleiteten nachhaltigen Entwicklung erge-
ben. Die beizulegenden Werte der Anteile 
sowie der Ausleihungen im Verbundkreis wer-
den von der SÜSS MicroTec SE unter Verwen-
dung der Discounted-Cashflow-Methode (DCF-
Methode) jeweils gesondert ermittelt. Wesent-
liche ermessensbehaftete Parameter bei An-
wendung dieser Methode stellen die Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft im Hinblick auf zukünftige Zahlungsmit-
telüberschüsse der verbundenen Unternehmen 
sowie die verwendeten Kapitalkostensätze dar.  

Sofern bzw. in dem Maße, in dem diese 
Berechnungen eine dauerhaft fehlende Wert-
haltigkeit der Beteiligungen bzw. Ausleihungen 
bei einzelnen verbundenen Unternehmen 
ergeben, nimmt die SÜSS MicroTec SE zum 
Abschlussstichtag notwendige außerplanmäßige 
Abschreibungen auf die Wertansätze für 
Beteiligungen bzw. für Ausleihungen vor. 

Aufgrund der mit diesen umfangreichen Ermes-
sensentscheidungen und Schätzungen der ge-
setzlichen Vertreter verbundenen grundsätz-
lichen Unsicherheit sowie der betragsmäßigen 
Relevanz des Beteiligungsbuchwerts der SUSS 
MicroTec Inc. sowie der an diese gewährten 
Ausleihungen war die Werthaltigkeit dieser 
Posten im Rahmen unserer Prüfung ein beson-
ders wichtiger Prüfungssachverhalt. 

Angaben der Gesellschaft zur Bewertung der 
Anteile an verbundenen Unternehmen sowie 
der Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
sind in den Abschnitten B. und C. des Anhangs 
enthalten. 

Prüferische Reaktion und Erkenntnisse 

Wir haben die Bewertungsüberlegungen der 
SÜSS MicroTec SE bei vorgenannten verbunde-
nen Unternehmen im Detail analytisch sowie 
rechnerisch nachvollzogen. Für alle in erster 
Stufe als bewertungskritisch beurteilten 
verbundenen Unternehmen liegen zum 
Abschlussstichtag Berechnungen gemäß DCF-
Methode vor, aus denen die Fähigkeit des 
jeweiligen verbundenen Unternehmens zur 
Bedienung von Ansprüchen der SÜSS MicroTec 
SE als Eigenkapital- wie als Fremdkapitalgeber 
abgeleitet wird.  



 

  

Im Rahmen analytischer Prüfungshandlungen 
zur mittel- und langfristigen Planungsrechnung 
haben wir uns von der Plausibilität der Pla-
nungsprämissen überzeugt, die Ursachen we-
sentlicher Plan-Ist-Abweichungen in der Ver-
gangenheit sowie diesbezügliche Maßnahmen 
des Managements nachvollzogen, die methodi-
sche Umsetzung des DCF-Verfahrens überprüft 
sowie uns im Ergebnis von der Plausibilität der 
den Bewertungen zugrunde gelegten, zukünfti-
gen Zahlungsströmen überzeugt. Als weitere 
wesentliche Bestimmungsgröße haben wir die 
zur Ermittlung des angesetzten Diskontierungs-
satzes verwendeten Ausgangsgrößen, insbeson-
dere die durchschnittlichen Kapitalkosten 
(„Weighted Average Cost of Capital“), geson-
dert überprüft. 

Wir kommen zu der Auffassung, dass die von 
den gesetzlichen Vertretern bei der Durchfüh-
rung des Werthaltigkeitstests getroffenen An-
nahmen und die verwendeten Bewertungspara-
meter nachvollziehbar sind und innerhalb einer 
vertretbaren Bewertungsbandbreite liegen. 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichts-
rat sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen: 

die nichtfinanzielle Konzernerklärung 
gemäß Verweis im Abschnitt „Nichtfi-
nanzielle Konzernerklärung gemäß 
§ 315b HGB“ des zusammengefassten 
Lageberichts und 
die Konzernerklärung zur Unterneh-
mensführung gemäß Verweis im Ab-
schnitt „Konzernerklärung zur Unter-
nehmensführung gemäß § 289f und 
§ 315d HGB“ des zusammengefassten 
Lageberichts.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum zusammengefassten Lagebericht er-
strecken sich nicht auf die sonstigen Informa-
tionen, und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-
tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen  

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, zum zusammengefassten 
Lagebericht oder unseren bei der Prü-
fung erlangten Kenntnissen aufweisen 
oder  
anderweitig wesentlich falsch darge-
stellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchge-
führten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 
wesentliche falsche Darstellung dieser sonsti-
gen Informationen vorliegt, sind wir verpflich-
tet, über diese Tatsachen zu berichten. Wir ha-
ben in diesem Zusammenhang nichts zu berich-
ten.   

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR 
DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen — beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten — falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmensstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des zusammen-



 

 

gefassten Lageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines zusammengefassten Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im zusammenge-
fassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des zusammengefassten Lagebe-
richts. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN 
LAGEBERICHTS 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten — falschen Angaben ist, 
und ob der zusammengefasste Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum zusammengefass-
ten Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-
APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und zusammengefassten Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher — beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter — falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und im 
zusammengefassten Lagebericht, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können. 
gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des zusammen-
gefassten Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme abzugeben. 
beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung 



 

  

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und 
im zusammengefassten Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. 
beurteilen wir den Einklang des zusam-
mengefassten Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 
führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im zusammengefassten Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen 

wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.   

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung 
Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen 
eingehalten haben und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von 
denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit 
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutz-
maßnahmen.   

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir 
mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in 
der Prüfung des Jahresabschlusses für den ak-
tuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten 
waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus. 

  



 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER FÜR 
ZWECKE DER OFFENLEGUNG ERSTELLTEN 
ELEKTRONISCHEN WIEDERGABEN DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS 
NACH § 317 ABS. 3B HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine 
Prüfung mit hinreichender Sicherheit durch-
geführt, ob die in der beigefügten Datei 
[SMT_JA20_ESEF.zip: 
88a1c215bd7e40cbfac0ba36deb8843cb1766d55
cbcd962ddb5d41fd77cad3e9] enthaltenen und 
für Zwecke der Offenlegung erstellten 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts (im 
Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ 
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 
an das elektronische Berichtsformat („ESEF-
Format“) in allen wesentlichen Belangen 
entsprechen. In Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese 
Prüfung nur auf die Überführung der 
Informationen des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-
Format und daher weder auf die in diesen 
Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in 
der oben genannten Datei enthaltene 
Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in 
der oben genannten beigefügten Datei ent-
haltenen und für Zwecke der Offenlegung 
erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts in 
allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des 
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 
Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil 
sowie unsere im voranstehenden „VERMERK 
ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS“ 
enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten 
Jahresabschluss und zum beigefügten 
zusammengefassten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei 
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben 
enthaltenen Informationen sowie zu den 
anderen in der oben genannten Datei ent-
haltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben 
genannten beigefügten Datei enthaltenen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 Abs. 3b HGB unter 
Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungs-
standards: Prüfung der für Zwecke der Offen-
legung erstellten elektronischen Wiedergaben 
von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 
Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) und des Intern-
ational Standard on Assurance Engagements 
3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verant-
wortung danach ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrie-
ben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die 
Anforderungen an das Qualitätssicherungs-
system des IDW Qualitätssicherungsstandards: 
Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) ange-
wendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
und des Aufsichtsrats für die ESEF-
Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind 
verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wieder-
gaben des Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts nach Maß-
gabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 
die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermög-
lichen, die frei von wesentlichen — beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten — Verstößen 
gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat sind. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind 
zudem verantwortlich für die Einreichung der 
ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestäti-
gungsvermerk und dem beigefügten geprüften 
Jahresabschluss und geprüften zusammen-
gefassten Lagebericht sowie weiteren offen-
zulegenden Unterlagen beim Betreiber des 
Bundesanzeigers. 



 

  

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung der Erstellung der ESEF-
Unterlagen als Teil des Rechnungslegungs-
prozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten — Verstößen gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher — beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter — Verstöße 
gegen die Anforderungen des § 328 
Abs. 1 HGB, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
gewinnen wir ein Verständnis von den 
für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 
relevanten internen Kontrollen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Kontrollen abzugeben. 
beurteilen wir die technische Gültig-
keit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die 
die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei 

die Vorgaben der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung 
an die technische Spezifikation für 
diese Datei erfüllt. 
beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen 
eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe 
des geprüften Jahresabschlusses und 
des geprüften zusammengefassten 
Lageberichts ermöglichen. 

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-
APRVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. 
Mai 2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 11. November 2020 vom Auf-
sichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen 
seit dem Geschäftsjahr 2012 als Abschluss-
prüfer der SÜSS MicroTec SE tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungs-
vermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach 
Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-
klang stehen. 

Wir haben folgende Leistung, die nicht im 
Jahresabschluss oder im zusammengefassten 
Lagebericht des geprüften Unternehmens 
angegeben wurden, zusätzlich zur Abschluss-
prüfung für das geprüfte Unternehmen bzw. für 
die von diesem beherrschten Unternehmen 
erbracht: 

Prüfung der Eröffnungsbilanz der SUSS 
MicroTec Netherlands B.V. (vormals 
Meyer Burger (Pixdro) B.V.) zum 
31. März 2020 

  



 

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dimitrios Skiadas. 

München, 31. März 2021 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Dirks  gez. Skiadas 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



 

Versicherung der  
gesetzlichen Vertreter 
 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht, der mit dem Konzernlagebericht der SÜSS MicroTec SE 
zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 
Gesellschaft dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, 
sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft 
beschrieben sind. 
 
 
Garching, 31. März 2021 
 
SÜSS MicroTec SE 
Der Vorstand 
 
 
 

  

  

Dr. Franz Richter Oliver Albrecht  

Vorstandsvorsitzender  Finanzvorstand  

 



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die Covid-19-Pandemie hat wie kein anderes Ereignis das Welt-
geschehen im Jahr 2020 geprägt. Kein Land, kein Kontinent und 
keine Bevölkerungsgruppe ist von dem Virus verschont worden. 
Alle Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – sei es an unseren Pro-
duktionsstandorten, in der Entwicklung, in der Zusammenarbeit 
mit Kunden oder im Management – haben deutlich gespürt, 
wie ihre Arbeitsweisen an die neuen Rahmenbedingungen 
angepasst werden mussten. Der Aufsichtsrat möchte deshalb an 
dieser Stelle dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern seinen Dank für ihre Flexibilität, ihr Engagement und 
den unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen sowie ihr 
Verständnis für die notwendigen Schutzmaßnahmen und Ein-
schränkungen aussprechen: Gemeinsam ist es ihnen gelungen, 
ein ausgesprochen gutes Geschäftsjahr mit einer signifikanten 
Umsatz- und Ergebnissteigerung zu erreichen. 

Auch die Arbeit des Aufsichtsrats von SÜSS MicroTec und seiner 
Ausschüsse, über die wir hier ausführlich berichten, hat sich an 
die neuen Rahmenbedingungen angepasst.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng – und im vergangenen 
Jahr häufig virtuell – zusammen, um das Unternehmen erfolg-
reich weiterzuentwickeln. Die Beratungen zwischen Aufsichtsrat 
und Vorstand verliefen dabei konstruktiv und waren von intensi-
ven und vertrauensvollen Diskussionen geprägt. In alle Entschei-
dungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war 
der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab 
und unterrichtete ihn regelmäßig schriftlich und mündlich zeit-
nah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang 
der Geschäfte sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft und des 
Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung 
wurden im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der 
erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende 
Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand aus-
führlich erörtert, zu zustimmungspflichtigen Geschäften hat der 
Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2020 

BERICHT DES  
AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung obliegenden Aufgaben mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen. Der Auf-
sichtsrat hat die Arbeit des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht. Auf den nach-
folgenden Seiten berichtet der Aufsichtsrat über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

Dr. David Dean, Aufsichtsratsvorsitzender 
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fanden insgesamt sieben ordentliche und fünf außerordentliche 
Sitzungen des Aufsichtsrats mit dem Vorstand statt. 

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 einen Personalaus-
schuss (Nominierungs- und Vergütungsausschuss) und einen 
Prüfungsausschuss gebildet. Über die Besetzung der Ausschüsse 
berichtet SÜSS MicroTec in der Erklärung zur Unternehmens-
führung, die auf der Internetseite des Unternehmens öffentlich 
zugänglich gemacht ist.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichts-
ratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem 
Vorstand in engem Kontakt und informierte sich über die aktu-
elle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Ge-
schäftsvorfälle. Darüber hinaus standen die Financial Experts des 
Aufsichtsrats, Jan Teichert (bis 30. April 2020) und Dr. Dietmar 
Meister (ab 20. Mai 2020 als Vorsitzender des Prüfungsaus-
schusses), im regelmäßigen intensiven Austausch mit dem 
Vorstand sowie mit den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweig-
niederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung, der 
Jahresabschlussprüfung, des internen Kontrollsystems und des 
Risiko- und Compliance-Managementsystems.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die strategische 
Ausrichtung von SÜSS MicroTec, seiner Tochtergesellschaften und 
des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vor-
stand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend über die Unter-
nehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Ent-
wicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. 
Der Aufsichtsrat befasste sich darüber hinaus mit der Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems, des Risiko- und Compliance-Manage-
mentsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. 

Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der einzelnen Aufsichts-
ratssitzungen eingegangen. Aufgrund der Covid-19-Schutzmaß-
nahmen fanden einige Sitzungen des Aufsichtsrats im Geschäfts-
jahr 2020 als Video- bzw. Telefonkonferenz statt.

Das Geschäftsjahr 2020 begann mit einer außerordentlichen 
Sitzung des Aufsichtsrats am Hauptsitz des Unternehmens in 
Garching am 29. Januar 2020. Zunächst erörterte der Aufsichts-
rat die aktuelle Geschäftslage sowie das vorläufige Ergebnis 
des Jahresabschlusses 2019. Hauptthema der Sitzung war eine 
Diskussion über die Produktion der UV-Projektionsscanner am 
US-Standort Corona, Kalifornien. Es wurden die bisherige Ent-

wicklung des Produktbereichs sowie die Konsequenzen und 
Alternativen einer Weiterführung oder einer Schließung diskutiert. 
Zudem wurden die möglichen Auswirkungen auf andere Stand-
orte von SÜSS MicroTec, insbesondere in Taiwan, erörtert. Nach 
intensiven Diskussionen und Abwägung der möglichen Alterna-
tiven stimmte der Aufsichtsrat zu, die Produktlinien Laser-Tools 
und Scanner nicht fortzuführen und den Produktionsstandort 
Corona, Kalifornien, zu schließen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 
2020 fand am 14. Februar 2020 am Produktionsstandort Ster-
nenfels statt. Hier befasste sich der Aufsichtsrat mit der zu über-
arbeitenden Planung für das Geschäftsjahr 2020 und den lang-
fristigen Zielen sowie dem Bonusplan für den Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2020. Eine Entscheidung über die Vorstandsver-
gütung wurde bis zur Verabschiedung der Planung 2020 zurück-
gestellt. In der Sitzung wurden dann die vom Aufsichtsrat vorge-
schlagenen Änderungen der Geschäftsordnungen für Vorstand 
und Aufsichtsrat erörtert und beschlossen. Des Weiteren befasste 
sich der Aufsichtsrat mit der Weiterentwicklung der Verantwor-
tungen im Vorstand und ebenso mit der Organisationsstruktur 
des Unternehmens auf der Ebene unterhalb des Vorstands. Er 
erörterte in diesem Zusammenhang ebenfalls die zukünftige Be-
setzung von Top-Positionen innerhalb des Konzerns. Es wurden die 
Tagesordnung zur Hauptversammlung und der Terminplan für 
das Jahr 2021 festgelegt. Weiter genehmigte der Aufsichtsrat  
die Einrichtung einer Kontokorrentlinie im Rahmen des syndizierten 
Kredits. Der Aufsichtsrat erörterte die Weiterentwicklung der 
Corporate Governance sowie des Compliance-Managementsys-
tems im Konzern. Der Vorstand erläuterte dem Aufsichtsrat 
gleichfalls den aktuellen Stand der Abläufe in Bezug auf Daten-
schutz sowie IT-Sicherheit. Schließlich führte der Aufsichtsrat im 
Rahmen einer Selbstbeurteilung eine Effizienzprüfung gemäß 
Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch, 
um die Wirksamkeit der Arbeit des Aufsichtsrats zu hinterfragen. 
Die Beurteilung erfolgte anhand eines Fragenkataloges der 
Hans-Böckler-Stiftung.

Am 27. Februar 2020 fand im Rahmen einer Telefonkonferenz 
die zweite außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt. 
In dieser Sitzung wurde die Planung 2020 erörtert und unter 
Hinweis auf die sich entwickelnde Risikosituation im Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie beschlossen.

An der zweiten ordentlichen Sitzung am 30. März 2020, welche 
aufgrund der Covid-19-Pandemie als Telefonkonferenz statt-
fand, nahmen Vertreter des Abschlussprüfers, der BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, teil. Diese berichteten dem Auf-
sichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung des 
Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019. 
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Der Abschlussprüfer erläuterte dem Aufsichtsrat die Schwer-
punkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Der Vorstand 
berichtete über das Geschäftsjahr 2019 sowie den aktuellen Ge-
schäftsverlauf. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung 
den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss 
der SÜSS MicroTec SE für das Geschäftsjahr 2019. Ebenso verab-
schiedete der Aufsichtsrat den Bericht des Aufsichtsrats über 
seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019. Weiteres Thema dieser 
Aufsichtsratssitzung war, neben allgemeinen Vorstandsthemen, 
der Beschluss über einen Darlehensverzicht gegenüber der SUSS 
MicroTec Photonic Systems. Der Vorstand gab dem Aufsichtsrat 
ein Update zum Unternehmenskauf PiXDRO, berichtete über 
das Hedging-Konzept und stellte neue IT-Lösungen vor. Zudem 
wurden die Ergebnisse der Effizienzprüfung besprochen. Darüber 
hinaus wurde vor dem Hintergrund von Covid-19 über das Kosten-
management des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020, weitere 
Möglichkeiten zu Einsparungen sowie den aktuellen Status und 
notwendige Maßnahmen diskutiert. Der Aufsichtsrat genehmigte 
die nichtfinanzielle Konzernerklärung und besprach offene Punkte 
in Vorbereitung der Tagesordnung der Hauptversammlung, 
welche am 20. Mai 2020 stattfand. 

Die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 7. Mai 2020 
als Telefonkonferenz statt. Der Aufsichtsrat befasste sich mit der 
aktuellen Geschäftslage und dem Quartalsbericht für das erste 
Quartal 2020 sowie dem Ausblick auf das Gesamtjahr 2020. 
Weitere Themen bildeten das Kostenmanagement, pandemie- 
bedingte Maßnahmen, vor allem im Personalbereich, sowie Hand-
lungsalternativen bei verschiedenen Entwicklungen des Cash-
flow-Profils. Zudem wurde der Status verschiedener Projekte 
vom Vorstand dargestellt und mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Die 
Bonusplanung 2020 für die zweite Führungsebene sowie die Ziel-
vereinbarungen des Director Operations wurden in dieser Sitzung 
erörtert. Die Hauptversammlung und der Bericht des Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats bildeten weitere Themen der Sitzung.

Die vierte ordentliche Sitzung am 20. Mai 2020 fand unmittelbar 
nach der Hauptversammlung als Videokonferenz statt. Der nach 
den Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat neu konstituierte Auf-
sichtsrat trat erstmals ohne Vorstand zusammen. Nach den sat-
zungsgemäß vorgesehenen Wahlen des Aufsichtsratsvorsitzenden 
und seines Stellvertreters wurden die Vorsitzenden und Mitglieder 
des Personal- und Prüfungsausschusses gewählt. In der nachfol-
genden gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand berichtete der 
Aufsichtsratsvorsitzende über die beschlossene Rollenverteilung 
innerhalb des Aufsichtsrats. Weitere Schwerpunkte dieser Sitzung 
waren Berichte des Vorstands über IT-Angelegenheiten sowie 
die Covid-19 Maßnahmen und die Planung für das unterneh-
mensweite Risikomanagement (Enterprise-Risk-Management). 
Im Nachgang wurden im Aufsichtsratskreis Vorstandsangelegen-

heiten und das Vorgehen zur Nachbesetzung der vakanten 
Aufsichtsratsposition beraten. 

Die dritte außerordentliche Aufsichtsratssitzung schloss sich an 
den Onboarding-Workshop für die neuen Aufsichtsratsmitglieder 
am 3. Juli 2020 in Garching an. Die strategierelevanten Schluss-
folgerungen aus dem Workshop konnten somit direkt im 
Anschluss diskutiert werden. Die Themen Risikomanagement, 
die Verantwortung für den Bereich Operations auf Vorstands- 
ebene sowie die Liquiditätssituation und Prognose des Unter-
nehmens bildeten weitere Schwerpunkte der Sitzung. 

Am 3. August 2020 fand die fünfte ordentliche Sitzung des Auf-
sichtsrats am Schweizer Produktionsstandort und Sitz der SUSS 
MicroOptics in Hauterive statt. Gegenstand der Sitzung waren 
unter anderem die Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2020 
und der Ausblick für das Gesamtjahr 2020. Der Vorstand stellte 
eine Ergebnisanalyse der Jahre 2017 bis 2019 vor und gab ein 
Update zu laufenden Projekten, zu IT-Investitionen und zu Digi-
talisierungsprojekten sowie zur Organisation und zum Bereich 
Operations. In dieser Sitzung wurde der Prüfungsauftrag für die 
Wirtschaftsprüfer diskutiert und dem Vorschlag des Vorstands 
zur Erweiterung des Prüfungsumfangs zugestimmt. Der Auf-
sichtsrat gab seine Zustimmung zur Ausübung der Verlängerungs-
option des Endfälligkeitstages von Tranchen des Konsortial-
kreditvertrags.

Am 7. Oktober 2020 fand die vierte außerordentliche Sitzung 
des Aufsichtsrats in Garching statt. In dieser Sitzung berichteten 
der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses über aktuelle Themen. Der Aufsichtsrat beschloss den 
Prüfungsumfang 2020 und beauftragte die BDO AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020. 
Für das Geschäftsjahr 2022 wird aufgrund der Rotationspflicht 
nach Art. 17 Abs. 1 EU-VO eine Neuausschreibung der Prüfungs-
leistungen erfolgen. Der Vorstand berichtete über die aktuelle 
Geschäftslage und gab ein Update zu laufenden Projekten, u.a. 
zur Integration der erworbenen SUSS MicroTec, Niederlande. Im 
Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung führte die Rechtsabteilung 
des Unternehmens eine Belehrung der neuen Mitglieder des 
Aufsichtsrats sowie eine Auffrischung der Belehrung der lang-
jährigen Aufsichtsräte im Hinblick auf insiderrelevante Themen 
gemäß den Bestimmungen der EU-Marktmissbrauchsverord-
nung durch.

Am 9. November 2020 fand die sechste ordentliche Aufsichts-
ratssitzung des Geschäftsjahres 2020 als Videokonferenz statt. In 
dieser Sitzung berichtete der Vorstand über die Geschäftslage im 
dritten Quartal, den Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 und gab 
einen Statusbericht zur laufenden Planung für das Geschäftsjahr 
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2021. Der Vorstandsvorsitzende sowie die Vorsitzenden des Per-
sonal- und Prüfungsausschusses berichteten jeweils über wich tige 
Themen. Der Vorstand berichtete über die aktuelle Situation in 
den laufenden Projekten, u.a. wurden die Ergebnisse der Compli-
ance-Analyse ausführlich dargestellt. Schließlich erörterte der 
Aufsichtsrat ohne Teilnahme des Vorstands die weitere Vorge-
hensweise zur Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen nach 
ARUG II, beriet sich in Vorstandsangelegenheiten und fasste 
Beschlüsse zur Anpassung der Geschäftsordnungen von Aufsichts-
rat und Personalausschuss.

Themen der siebten ordentlichen Sitzung, die am 7. Dezember 
2020 als Videokonferenz stattfand, waren u.a. die aktuelle Ge-
schäftslage und der Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
die Berichte aus den Ausschüssen inkl. der Billigung einer Nicht-
prüfungsleistung durch den Aufsichtsrat. Das Regelthema der 
Geschäftsplanung für das Folgejahr wurde ausführlich diskutiert 
und zur Verabschiedung der finalen Planung eine außerordent-
liche Aufsichtsratssitzung festgelegt. Des Weiteren erörterte der 
Aufsichtsrat den Status der laufenden Projekte sowie der Personal- 
und Nachfolgeplanung. Als weiterer Schwerpunkt wurde die 
aktualisierte Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex diskutiert und verabschiedet. Anschließend 
diskutierte der Aufsichtsrat ohne Vorstand den Status der Vorbe-
reitungen zu den gesetzlichen Neuregelungen nach dem ARUG II, 
daraus resultierende Effekte auf die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats und verabschiedete eine adaptierte Fassung. Weiter-
hin wurden Vorstandsangelegenheiten besprochen. 

Am 18. Dezember 2020 fand die fünfte und letzte außerordentliche 
Sitzung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 statt. Gegenstand 
dieser als Videokonferenz abgehaltenen Sitzung war die Unter-
nehmensplanung für das Geschäftsjahr 2021. Der Aufsichtsrat 
genehmigte die vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 vor-
gelegte Planung für die Gewinn- und Verlustrechnung. 

WEITERE ZUSAMMENKÜNFTE  
DES AUFSICHTSRATS

Im Zuge der Nachfolgeregelung für den CEO, der Bestellung eines 
COOs und der Suche nach einem fünften Aufsichtsratsmitglied 
sind der Personalausschuss (Nominierungs- und Vergütungs-
ausschuss) und der Aufsichtsrat seit Juni 2020 zu einer Vielzahl 
von außerordentlichen Sitzungen ohne Vorstand per Video-
konferenz zusammengetreten. Lediglich für die drei Sitzungen 
am 9. Oktober 2020, am 13. November 2020 und am 19. Novem-
ber 2020 wurde ein Sitzungsgeld beantragt. 

Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im 
schriftlichen Verfahren gefasst.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben während ihrer Amtszeit an 
sämtlichen Sitzungen und Beschlüssen teilgenommen.

Aufsichtsratsmitglied
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Dr. Stefan Reineck
(bis 20.05.2020) 5 2 3 100 %

Jan Teichert
(bis 30.04.2020) 4 2 2 100 %

Gerhard Pegam 
(bis 25.03.2020) 3 2 1 100 %

Dr. Myriam Jahn 15 5 3 7 100 %

Dr. Dietmar Meister 15 5 3 7 100 %

Dr. David Dean
(seit 20.05.2020) 10 3 7 100 %

Jan Smits
(seit 20.05.2020) 10 3 7 100 %

Dr. Bernd Schulte
(seit 6.11.2020) 5 5 100 %

SITZUNGEN VON PERSONAL- UND  
PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Der Personalausschuss (Nominierungs- und Vergütungsaus-
schuss), zum 31. Dezember 2020 bestehend aus den Aufsichts-
ratsmitgliedern Dr. David Dean (Vorsitzender), Dr. Myriam Jahn, 
Dr. Dietmar Meister, Jan Smits und Dr. Schulte (ab 6. November 
2020), kam im Jahr 2020 zu einer Vielzahl von Sitzungen per Video-
konferenz zusammen. Wesentliche Inhalte der Ausschusssitzun-
gen waren die Nachfolgeregelung für den CEO, die Suche eines 
COOs und die Suche nach dem fünften Aufsichtsratsmitglied so-
wie die Weiterentwicklung der Vergütungssysteme für Vorstand 
und Aufsichtsrat. Zu allen Terminen war der Personalausschuss 
vollzählig vertreten.

Im Prüfungsausschuss wurden, mit der Konstitution am 20. 
Mai 2020, die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Dietmar Meister 
(Vorsitzender), Dr. David Dean und Jan Smits gewählt. Der Aus-
schuss befasst sich insbesondere mit der Überwachung der 
Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Corpo-
rate Governance & Compliance, der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen 
Revisionssystems und der Abschlussprüfung. Der Prüfungsaus-
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schussvorsitzende verfügt über Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung (§ 107 Abs. 4, § 100 
Abs. 5 AktG) sowie über besondere Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Anwendung von internen Kontrollverfahren.

Der Prüfungsausschuss tagte im Jahr 2020 einmal als Präsenz-
sitzung und zweimal per Videokonferenz. Zu allen Terminen 
war der Prüfungsausschuss vollzählig vertreten. Im Vorfeld 
der Quartalsabschlüsse zum 31. März 2020, 30. Juni 2020  
sowie 30. September 2020 besprach der Prüfungsausschuss- 
vorsitzende die zu veröffentlichenden Quartalszahlen detailliert 
mit dem Vorstand. Neben den obengenannten Aufgaben und 
den quartalsmäßigen Fragestellungen zur Rechnungslegung 
befasste sich der Prüfungsausschuss u.a. mit folgenden Sonder- 
themen:

• Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss
• Management-Letter 2019 
•  Rechnungslegungsprozesse für wesentliche Geschäftsprozesse 

und Bilanzierungshandbuch
•  Risikomanagement-Prozesse und -Berichte 
•  Effekte aus IFRS auf die Rechnungslegung 
•  Empfehlung zum Prüfungsumfang der Beauftragung des  

Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie zu  
den Prüfungsschwerpunkten

•  Weiterentwicklung des internen Berichtswesens für  
den Aufsichtsrat

SCHULUNGEN/ONBOARDING  
NEUER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Die im Mai 2020 neu hinzugekommenen Aufsichtsräte Dr. David 
Dean und Jan Smits wurden gemeinsam mit den weiteren Auf-
sichtsräten im Rahmen eines zweitägigen Onboarding-Workshops 
am 2. und 3. Juli 2020 mit dem Unternehmen vertraut gemacht. 
Dort wurden das Geschäftsmodell, die Unternehmensstrategie, 
Produkte, Märkte und Technologien sowie die einzelnen Geschäfts-
bereiche detailliert vorgestellt und diskutiert. Dabei lernten die 
Aufsichtsräte weitere Führungskräfte unterhalb des Vorstands 
kennen. Es erfolgten Werksführungen an den deutschen Produk-
tionsstandorten Garching und Sternenfels. Am 4. August fand 
für alle Aufsichtsratsmitglieder eine Werksführung am Schweizer 
Produktionsstandort der SUSS MicroOptics in Hauterive statt.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2020 mit den 
Inhalten und insbesondere den Neuregelungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex 2020 und deren Umsetzung. Infor-
mationen zur Corporate Governance im Unternehmen sind in 
der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht. Ein 
ausführlicher Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von 
Vorstand und Aufsichtsrat ist im Abschnitt Vergütungsbericht 
des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 42 ff. in 
diesem Bericht wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat  
beschlossen im Dezember 2020 die aktualisierte jährliche  
Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß 
§ 161 AktG und machten diese den Aktionären auf der Internet-
seite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich.

In seiner Sitzung vom 14. Februar 2020 führte der Aufsichtsrat 
im Rahmen einer Selbstbeurteilung seine Effizienzprüfung und 
deren Dokumentation entsprechend dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK) durch. Dabei wurden keine Defizite 
im Sinne des DCGK festgestellt. Die Überprüfung der Effizienz der 
Aufsichtsratstätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch 
sämtliche Mitglieder unter Hinzuziehung von unternehmens-
spezifischen Frage- und Checklisten statt. Die Geschäftsordnung 
des Aufsichtsrats (Stand Dezember 2020) fordert die Effizienz-
prüfung und die Überprüfung der Wirksamkeit der Ausschüsse 
im Wege einer Selbstbeurteilung mindestens einmal jährlich. 

Gegenstand der Effizienzprüfung sind insbesondere:

• die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat
• die Qualität der Diskussion
• die inhaltliche Ausrichtung des Aufsichtsrats
• die Notwendigkeit der Bildung von weiteren Ausschüssen

Es bestanden im Berichtsjahr 2020 unverändert keine Berater- 
oder sonstigen Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Auf-
sichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft. Interessenkonflikte 
von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichts-
rat unverzüglich offenzulegen sind, wurden in einem Fall im 
Geschäftsjahr 2020 vom Vorstand angezeigt, mit dem Aufsichtsrat 
erörtert und mit diesem eine angemessene Vorgehensweise ver-
einbart, mit der Interessenkonflikte vermieden werden konnten. 

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, 
Zweigniederlassung München, hat den nach den Vorschriften 
des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der 
SÜSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2020 sowie den Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020 ge-
prüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen. Der Konzernabschluss wurde gemäß § 315e 
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HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungs-
standards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. 
Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, lagen 
allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanz-
sitzung des Aufsichtsrats am 6. April 2021 in Gegenwart des 
Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer 
berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung so-
wie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen 
Kon trollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. 
Insbesondere gab er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns ab und stand 
dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der 
Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und 
Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen 
Jahres- und Konzernabschlussprüfung bildeten grundsätzlich das 
interne rechnungslegungsbezogene Kontroll- und IT-System sowie 
unter anderem die Beurteilung der Werthaltigkeit von Vorräten 
und Lieferforderungen, die Umsatzrealisation und die Beurteilung 
möglicher Risiken aus Planabweichungen und Margenverlusten 
in einzelnen Produktsegmenten. Als besonders bedeutsame Prüf-
felder (Key-Audit-Matters) sind die Prüfung der Werthaltigkeit des 
Geschäfts- oder Firmenwerts und eines Nutzungsrechts sowie 
die Umsatzrealisierung bei Mehrkomponentengeschäften gemäß 
IFRS 15 zu nennen. Im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec SE 
wurden zudem die Bewertung der Anteile der SUSS MicroTec Inc. 
sowie der an diese gewährten Ausleihungen geprüft.

Der Aufsichtsrat hat in der Bilanzsitzung am 6. April 2021 den 
Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie den 
mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht 
der SÜSS MicroTec SE jeweils für das Geschäftsjahr 2020  
geprüft. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände. Die Berichte des 
Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung 
zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat 
auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem zusammengefassten 
Lagebericht für die SÜSS MicroTec SE und den Konzern und 
insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des 
Unternehmens hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

BESETZUNG VON VORSTAND  
UND AUFSICHTSRAT

Im Geschäftsjahr 2020 gab es personelle Änderungen im Auf-
sichtsrat. Herr Dr. Stefan Reineck hat sein Amt als Mitglied und 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE mit Wirkung 
zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2019, die am 20. Mai 2020 stattfand, niedergelegt.

Darüber hinaus legte Herr Jan Teichert sein Amt als Mitglied 
und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS 
MicroTec SE unter Einhaltung der satzungsgemäßen Frist von 
einem Monat zum 30. April 2020 nieder. Herr Gerhard Pegam 
legte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE 
unter Einhaltung der satzungsgemäßen Frist von einem Monat 
zum 25. März 2020 nieder. 

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 
2020 wurden Herr Dr. David Dean und Herr Jan Smits neu in den 
Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE gewählt. Herr Dr. Dean wurde 
zudem zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats, zu seiner Stellvertre-
terin wurde Frau Dr. Myriam Jahn gewählt.

Das Registergericht München hat auf entsprechenden Antrag des 
Aufsichtsrats hin mit Beschlussfassung vom 6. November 2020 
Herrn Dr. Bernd Schulte als fünftes Mitglied in den Aufsichtsrat 
berufen. Mit der Berufung von Herrn Dr. Schulte besteht der 
Aufsichtsrat des Unternehmens nunmehr aus fünf Mitgliedern 
und ist damit entsprechend der Satzung vollständig besetzt.

DANK

Besonders, aber nicht nur wegen der erschwerten Arbeitsbedin-
gungen während der Covid-19 Pandemie, möchte der Aufsichtsrat 
erneut allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens 
seinen Dank und eine besondere Anerkennung für die geleistete 
Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aussprechen.

Garching, April 2021

gezeichnet 
Dr. David Dean

Aufsichtsratsvorsitzender
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